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Satzung des    GUT-NASS   Förderverein

§1
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1
Der Verein führt den Namen:

„Gut-Nass Förderverein“.

2 Der GUT-NASS Förderverein (e.V.) mit Sitz in Bonn verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

3
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Zweck

1
Zweck des Vereins ist die Förderung des Schwimmsports durch die Beschaffung von Mitteln für die Verwirklichung des steuerbegünstigten Zwecks anderer steuerbegünstigter Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts.

2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

5 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für den Schwimmsport.


§3
Erwerb der Mitgliedschaft

1
Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden.

2

Der Verein unterscheidet “Aktivmitglieder“ und „allgemeine Mitglieder“ 




Aktivmitglieder:




Aktivmitglieder sind in der Mitgliederversammlung stimmberechtigt.



a)
Aktivmitglied kann werden, wer neben dem Jahresbeitrag einen jährlichen Förderbeitrag entrichtet      (Ausnahme: Der Förderbeitrag entfällt wenn der  Antragssteller in einem schwimmsportanbietenden Verein in einer Schwimmabteilung Mitglied ist), sich bereiterklärt, Vereinsämter zu übernehmen, auf Anfrage und im Interesse des Vereins seine beruflichen Erfahrungen einbringt und auf Anfrage vom Vorstand gestellte Aufgaben übernimmt.



oder



b) 
 zu einem Aktivmitglied kann man durch ¾ Mehrheit der Mitgliederversammlung ernannt werden,    wenn die Person von besonderem Interesse für den Verein ist. Hierbei entfällt der Förderbeitrag.



Allgemeine Mitglieder: 



Allgemeine Mitglieder werden alle aufgrund Antragsstellung, die allerdings kein Aktivmitglied sein wollen.



Allgemeine Mitglieder haben kein Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung und können auch nicht für Vereinsfunktionen gewählt werden. 



Ausnahme: Auf der Tagesordnung soll über die Ernennung eines Mitgliedes zum Aktivmitgliedes entschieden werden.

3

Der Vorstand entscheidet über den schriftlich zu stellenden Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei der Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragssteller die Gründe mitzuteilen.

4

Die Vereinsgründer bilden die ersten Aktivmitglieder.

§4
Beendigung der Mitgliedschaft

1
Die Mitgliedschaft endet durch Tod des Mitgliedes, Erlöschen des Vereins, Ausschluss von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein. Der Ausscheidende verliert jeden Anspruch an das Vereinsvermögen.

1 Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er kann frühestens zum 31.12. des laufenden Kalenderjahres erklärt werden, mit vierteljähriger Frist und eingeschriebenem Brief.

3 Aus wichtigen Gründen kann der Vorstand Mitglieder ausschließen. Der Beschluss ist dem Mitglied per eingeschriebenem Brief mitzuteilen. 

4
Wird der Betrag um mehr als 10% angehoben, so besteht ein außerordentliches Austrittsrecht zum Zeitpunkt der Erhöhung.


Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.

§5
Beiträge

1
Von den Mitgliedern werden eine Aufnahmegebühr und Jahresbeiträge erhoben, über deren Höhe und Fälligkeit der Vorstand in einer Beitragsordnung beschließt.

2
Über die in der Beitragsordnung festgelegten Beiträge hinaus besteht für die Mitglieder keine Nachschusspflicht.

3
Gründungs- und Ehrenmitglieder können von der Beitragspflicht befreit werden. Gleiches gilt für Mitglieder, die sich um den Verband verdient machen oder dem Verein durch die Mitgliedschaft Vorteile bringen. Über Einzelfälle entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen.

§6
Organe und Einrichtungen

1 Organe des Vereins sind Vorstand und Mitgliederversammlung. Durch eine ¾ Mehrheit des Vorstandes können weitere organisatorische Einrichtungen geschaffen werden.

§7
Vorstand

1 Der Vorstand besteht aus dem 1. und. 2. Vorsitzenden.

2
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. und 2. Vorsitzenden vertreten. Jeder von Ihnen vertritt allein.

3
Der Vorstand wird durch die Mitglieder der Gründungsversammlung bzw. anschließend durch die


Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt.

4
Erfordert die Vereinsarbeit ein weiteres Vorstandsmitglied, so kann dieses für bestimmte Zeit vom Vorstand mit einfacher Mehrheit bestimmt werden.

5
Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, wird durch gemeinsamen Beschluss der übrigen Vorstandsmitglieder ein Nachfolger gewählt.

6
Der Vorstand ist von der Haftung für einfache Fahrlässigkeit freigestellt.

7
Für die zur Besorgung der Vorstandsgeschäfte erforderlichen Aufwendungen kann der Vorstand vom Verein Vorschuss verlangen.

8
Die Mitglieder des Vorstandes sind von der Beschränkung des §181 BGB befreit.

9
Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

10 Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen der nächsten 


Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.

11
Der 2. Vorsitzende ist für die Schatzmeistertätigkeit verantwortlich

§8
Mitgliederversammlung

1
Die Mitgliederversammlung ist zuständig:



a:   für die turnusmäßige Wahl der Vorstandmitglieder


b:   für die Wahl der Kassenprüfer


c:   für die Entlastung eines Vorstandmitgliedes bei Ausscheiden


d:   für die Aufgaben des Vereins


e:   für Satzungsänderungen


f:   für die Ernennung zu einem Aktivmitglied


f:   für die Auflösung des Vereins

2
Eine ordentliche Mitgliederversammlung soll alle drei Jahre stattfinden. Die Einladung aller Mitglieder erfolgt durch einfachen Brief des Vorstandes mindestens zwei Wochen vorher. Von jeder Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen und vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterschreiben. Aktivmitglieder dürfen sich gegenseitig unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht vertreten.

3
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert, oder wenn 
ein Drittel aller Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist berechtigt, den Vorstand abzuwählen.

4
Der Mitgliederversammlung gehören alle Aktivmitglieder mit je einer Stimme an.

5 Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung ohne Rücksicht auf die Anzahl der 

Erschienenen beschlussfähig. Sie wählt aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter. Beschlüsse werden, sofern die Versammlung nicht etwas anderes bestimmt, offen durch Handaufheben mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

§9
Protokolle

Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliedersammlungen werden schriftlich protokolliert und stehen den Mitgliedern zur Einsicht zur Verfügung.

§10
Schiedsgericht

1
Über alle aus der Satzung entstehenden Streitigkeiten entscheidet ein Schiedsgericht unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges.

2
Es besteht aus zwei Schiedsrichtern und einem Obmann. Jede Partei benennt ein Aktivmitglied des Vereins als Schiedsrichter. Einigen sich die Schiedsrichter nicht über die Person des Obmannes, wird dieser vom Vorstand mit 2/3 Mehrheit ernannt.

3
Auf das Schiedsgericht finden die Vorschriften des 10. Buches der Zivilprozessordnung §§1025 ff. Anwendung.

§11
Kassenprüfer

1
Es werden 2 Kassenprüfer von der Mitgliederversammlung gewählt. Der Vorstand ist ihnen gegenüber nicht weisungsbefugt.

2
Kassenprüfer dürfen nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein.

3
Die Kassenprüfer haben das Recht, jederzeit die Kasse zu prüfen. Hierbei muss der Schatzmeister anwesend sein. Sie müssen die Kasse spätestens vor der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung prüfen und den Mitgliedern über das Ergebnis ihrer Prüfung Bericht erstatten.

4
Bei Verdacht auf Unstimmigkeiten bezüglich der Kasse müssen die Kassenprüfer unverzüglich den Vorstand informieren.

§12
Liquidation

1 Ist wegen Auflösung des Vereines oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation des Vereinsvermögens erforderlich, so sind die im Amt befindlichen Vorsitzenden des Vereins die Liquidatoren.

2
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für den Schwimmsport


§13
Ehrenmitgliedschaft

Der Vorstand kann selbst oder auf Vorschlag aus Mitgliederkreisen natürliche und juristische Personen, Vereine und Verbände, die sich um den Verein verdient gemacht haben, zu Ehrenmitglieder des Vereins vorschlagen. Über die Ernennung entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht

§14
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Bonn, den 30.04.2001




[image: image1.wmf]